
Corona-Diagnostik Sachsen-Anhalt (Stand 15.09.2020)

zu Lasten ÖGD Person ist
Reiserückkehrer

Risikogebiet AuslandSymptome einer  
COVID-19-Erkrankung  

entsprechend RKI-
Flussschema?

Kurativer Fall:
• Abrechnung Versicherten (VP)-

oder Grundpauschale (GP)und
• Abrechnung sonstige erbrachte  

GOP
• Kennzeichnung mit 88240,  

wenn Leistungen infolge  
Corona abgerechnet  
(Leistungen extrabudgetär)

• Kennzeichnung Abrechnung  
mit GOP 32006

•Meldepflichten beachten!  
Veranlassung Labor: Muster 10c  
(übergangsweise 10) unter Angabe
„32816“

Person ist Nutzer der  
Corona-Warn-App  

mit Hinweis
„erhöhtes Risiko“?

Mit oder ohne Symptome:
• Abrechnung VP oder GP
• Beratung und/oder

Testung GOP 02402
(extrabudgetär)

• Kennzeichnung  
Abrechnung mit GOP  
32006

• Keine Kennzeichnung  
mit GOP 88240!

• Meldepflichten  
beachten!

Veranlassung Labor Muster  
10c (übergangsweise 10)
unter Angabe „32811“

Vertragsärztliche Versorgung zu Lasten derKrankenkasse

ja ja

Pe rs o n o h n e
Symptome

ja

! Die Veranlassung erfolgt durch das  
Gesundheitsamt!
(s. beispielhafte Aufzählung Homepage)
! Gilt auch für Rückkehrer aus 
Risikogebieten innerhalb Deutschlands!
□ Abrechnung:
• 90402 (Abstrichentnahme)
• 90410 (Besuchsleistung,1x pro  

Aufsuchen eines Haushaltes)
• 90413 (Mitbesuch, für jede  

weitere Person, wenn mehrere  
Abstriche an einem Abstrichort)

• 90419 (Wegegebühr, 1x pro  
aufgesuchten Haushalt,
Einrichtung, Unternehmen) - für  
den jeweils ersten Patienten an  
diesem Tag für diesen  
Abstrichort, bei dem die 90410  
abgerechnet wurde

• Keine Kennzeichnung mit  
88240 und 32006

□ Meldepflichten beachten!

zu Lasten ÖGD (Vereinbarung Ministerium)

Person  meldet sich in  
der Praxis:

Corona-Verdacht

nein

Personen  ohne Symptome

• Testung innerhalb von 
10 Tagen nach
Einreise aus 
Risikogebiet gem.  RKI

• Testung in Praxen,  
Fieberambulanzen, GA

• Keine Anordnung des  
Gesundheitsamtes!

• 90420 je Abstrich (inkl.
Beratung, ggf.  
Bescheinigung)

• Keine Kennzeichnung  
88240 und 32006

• Muster ÖGD
• übergangsweise auch

Muster 10c oder Muster  
10 möglich  
(Kennzeichnung
„Rückkehrer Ausland“)

zu Lasten Bund

ja
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